
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/3/24 97/14/0116
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1998

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §4;

EStG 1972 §5;

Rechtssatz

Die körperschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche Erfassung des Bauentgeltes richtet sich (im Hinblick auf den

zahlungshalber übergegebenen Wechsel) nicht nach dem Zeitpunkt des Zu usses. Beim Betriebsvermögensvergleich

führen Geschäftsfälle zur Aktivierung einer Forderung, sobald sie die Höhe des Betriebsvermögens beeinflußt haben.
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